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sowie die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt und deren Verwendung 
 
 
 

 

     Hoher Landtag! 

 

 

 

Zur beiliegenden Vereinbarung wird folgendes berichtet: 

 

I. Allgemeines: 

 

1. Die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die 

Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG 

des Rates wurde am 4. April 2011, ABl. Nr. L 88, S. 5, veröffentlicht. Der Großteil 

der Bestimmungen entfaltet seine Wirkung gemäß Art. 66 und 68 der Verordnung 

(EU) Nr. 305/2011 ab dem 1. Juli 2013. Bis zu diesem Zeitpunkt sind auch die 

nationalen Voraussetzungen zur Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

zu schaffen. Im Auftrag der Länder ersuchte daher die Verbindungsstelle der 

Bundesländer am 31. Mai 2011 das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB), 

im Rahmen der (beim OIB eingerichteten) Länderexpertengruppe für Fragen der 

Marktüberwachung von Bauprodukten Entwürfe für die Änderung der 

„Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Zusammenarbeit im Bauwesen 

(Umsetzung der EG-Bauproduktenrichtlinie)“ sowie über die „Vereinbarung 
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gemäß Art. 15a B-VG über die Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten“ 

auszuarbeiten.  

2. Während die Richtlinie 89/106/EWG zu ihrer Wirksamkeit der Umsetzung in 

nationales Recht bedurfte, ist die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gemäß Art. 288 

AEUV unmittelbar in den Mitgliedsstaaten anzuwenden. Die Wiederholung des 

Inhaltes einer Verordnung in nationalen Rechtsbestimmungen ist grundsätzlich 

unzulässig. Daraus folgt, dass ein Teil des nationalen Bauproduktenrechts 

entfallen kann bzw. entfallen muss. Vor diesem Hintergrund und um die 

Übersichtlichkeit der Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG zum 

Bauproduktenrecht zu erhöhen, werden nunmehr die „Vereinbarung gemäß Art. 

15a B-VG über die Zusammenarbeit im Bauwesen (Umsetzung der EG-

Bauproduktenrichtlinie)“ sowie die „Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die 

Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten“ zur „Vereinbarung gemäß 

Art. 15a B-VG über die Zusammenarbeit im Bauwesen sowie die Bereitstellung 

von Bauprodukten auf dem Markt und deren Verwendung“ zusammengefasst. In 

wesentlichen Teilen werden lediglich bereits bestehende Bestimmungen 

übernommen (z.B.: Gründung OIB).  

3. Darüber hinaus werden aber auch die notwendigen Anpassungen an die 

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vorgenommen und für gewisse Fälle eine 

nationale Bautechnische Zulassung eingeführt (siehe Art. 21). 

 

 

II. Zu den einzelnen Bestimmungen: 

 

Zu Art. 1: 

Gemäß Art. 2 Z 16 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist unter der „Bereitstellung auf 

dem Markt“ jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe von Bauprodukten zum 

Vertrieb oder zur Verwendung auf dem Markt der Union im Rahmen einer 

Geschäftstätigkeit zu verstehen. Da gemäß Art. 2 Z 17 Verordnung (EU) Nr. 

305/2011 unter „Inverkehrbringen“ die erstmalige Bereitstellung von Bauprodukten 

auf dem Markt zu verstehen ist, umfasst der Begriff „Bereitstellung auf dem Markt“ 

auch das „Inverkehrbringen“. 

Auch die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 über Marktüberwachung und Akkreditierung 

hat Berührungspunkte zu dieser Vereinbarung. Während die Marktüberwachung aber 
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in einer eigenen „Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Marktüberwachung 

von Bauprodukten“  geregelt wurde, soll die Akkreditierung im Bauproduktebereich 

kompetenzrechtlich auf den Bund übergehen (siehe den Begutachtungsentwurf zum 

Akkreditierungsgesetz 2012). 

 

Zu Art. 2: 

Dieser entspricht im Wesentlichen Art. 2 Abs. 1 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-

VG über die Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten. Die Verweisungen 

werden angepasst. 

 

Zu Art. 3 bis 8 (2. Abschnitt): 

Der zweite Abschnitt entspricht im Wesentlichen dem Art. 24 bis 29 (II. Abschnitt) der 

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Zusammenarbeit im Bauwesen. Es 

erfolgt eine Anpassung an die Begriffe der Verordnung (EU) Nr. 305/2011. Während 

die Akkreditierung von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen als Aufgabe 

des OIB entfällt (die Kompetenz soll auf den Bund übergehen; siehe den 

Begutachtungsentwurf zum Akkreditierungsgesetz 2012), wird die Erteilung der 

Bautechnischen Zulassung, die Durchführung der Marktüberwachung von 

Bauprodukten (siehe Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und die Vereinbarung gemäß 

Art. 15a B-VG über die Marktüberwachung von Bauprodukten) und die Erfüllung der 

Aufgabe als Produktinformationsstelle (siehe Art. 10  der Verordnung (EU) Nr. 

305/2011) in den Aufgabenbereich aufgenommen (siehe Art. 4 Z 2, 8 und 9).  

 

Zu Art. 9: 

Das OIB übernimmt die Aufgabe der Technischen Bewertungsstelle im Sinne der Art. 

29 ff der Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 

 

Zu Art. 10: 

Das OIB übernimmt auch die Aufgabe als Produktinformationsstelle im Sinne des Art. 

10 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011. Die Aufgabe als Produktinformationsstelle 

wird mit erhöhtem Aufwand und Kosten verbunden sein (zu den einzelnen Aufgaben 

siehe Art. 10 der Verordnung (EG) Nr. 764/2008). Dennoch ist die Übernahme dieser 

Aufgabe durch das OIB wesentlich kosteneffizienter, als wenn in jedem Bundesland 

eine eigene Produktinformationsstelle eingerichtet werden müsste. 
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Zu Art. 12: 

Art. 12 entspricht im Wesentlichen Art. 3 Abs. 1 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-

VG über die Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten. Bauprodukte, die in 

der Baustoffliste ÖA angeführt sind, müssen grundsätzlich dem angeführten 

Regelwerk entsprechen oder dürfen nur unwesentlich davon abweichen. Im Falle 

wesentlicher Abweichungen kann jedoch ggf. durch eine Bautechnische Zulassung 

nachgewiesen werden, dass das Bauprodukt trotzdem verwendet werden kann (vgl. 

auch Art. 21 Abs. 1 Z 3). Für Bauprodukte, für die kein Regelwerk vorhanden ist, 

kann in der Baustoffliste ÖA auch direkt eine Bautechnische Zulassung gefordert 

werden (Art. 13 Abs. 2 Z 2).  

 

Zu Art. 13: 

Art. 13 Abs. 1 und 3 entspricht im Wesentlichen Art. 4 Abs. 1 und 2 der Vereinbarung 

gemäß Art. 15a B-VG über die Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten. 

Aufgenommen wird die Möglichkeit, das Erfordernis einer Bautechnischen Zulassung 

festzulegen, sofern dies aufgrund der Bedeutung eines Bauproduktes für eine oder 

mehrere Grundanforderungen an Bauwerke und den damit verbundenen Risken, 

insbesondere hinsichtlich Gesundheit oder Sicherheit von Personen, erforderlich ist 

(siehe Art. 13 Abs. 2 Z 2). Art. 13 Abs. 4 und 5 entspricht im Wesentlichen Art. 5 Abs. 

2 und 3 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Regelung der 

Verwendbarkeit von Bauprodukten. 

 

Zu Art. 14 bis 17: 

Die Übereinstimmung von Bauprodukten mit dem angeführten Regelwerk ist nicht 

mehr durch einen Übereinstimmungsnachweis, sondern durch eine 

Produktregistrierung in Form einer Registrierungsbescheinigung nachzuweisen. Art. 

14 bis 17 entsprechen – mit den notwendigen Neuerungen der Produktregistrierung 

– Art. 5 bis 10 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Regelung der 

Verwendbarkeit von Bauprodukten. 

 

Zu Art. 18:  

Diese Bestimmung ermöglicht es, einerseits festzulegen, welche Leistungsstufen 

oder –klassen der in der Leistungserklärung enthaltenen wesentlichen Merkmale für 
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bestimmte Verwendungszwecke erfüllt werden müssen. Andererseits kann für 

bestimmte Bauprodukte auch dann eine CE-Kennzeichnung verlangt werden, wenn 

dies europarechtlich nicht verpflichtend ist. Dies betrifft z. B. Bauprodukte, für die 

keine harmonisierte Norm, sondern ein Europäisches Bewertungsdokument (oder 

derzeit eine Europäische Technische Zulassungsleitlinie - ETAG) vorliegt, oder 

bestimmte individuell gefertigte Bauprodukte, die unter die Ausnahmebestimmungen 

des Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 fallen, für die aber in Österreich 

Anforderungen bestehen (etwa Betonfertigteile oder Fenster). Die Möglichkeit, auf 

nationaler Ebene solche Anforderungen für die Verwendung festzulegen, ergibt sich 

aus Art. 5 erster Satz und aus Art. 8 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 

Bauprodukte, die nicht in der Baustoffliste ÖE angeführt sind, dürfen grundsätzlich 

verwendet werden, sofern sie den Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

entsprechen. 

Die Wortfolge „oder nur unwesentlich davon abweichen“ (so noch in Art. 11 der 

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Regelung der Verwendbarkeit von 

Bauprodukten enthalten) wurde gestrichen, da im Fall der Baustoffliste ÖE konkrete 

Leistungsanforderungen im Sinne von Mindestwerten oder Höchstwerten von 

Kennwerten oder konkrete Verwendungseinschränkungen geregelt werden. Die 

Möglichkeit der „unwesentlichen Abweichung“ in der Baustoffliste ÖA bezieht sich 

hingegen auf die Erfüllungen eines gesamten Regelwerkes wie z. B. einer Norm. 

 

Zu Art. 19: 

Art. 19 entspricht im Wesentlichen Art. 12 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG 

über die Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten. 

 

Zu Art. 20: 

Die Tatsache, dass ein Bauprodukt weder in der Baustoffliste ÖA, noch in der 

Baustoffliste ÖE angeführt ist, und für das Bauprodukt auch keine Bautechnische 

Zulassung vorliegt, bedeutet nicht, dass das Bauprodukt nicht verwendet werden 

darf. Es müssen jedoch alle relevanten Bestimmungen der jeweiligen Vertragspartei 

erfüllt werden. 
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Zu Art. 21 bis 23: 

In vielen Mitgliedstaaten gibt es eine lange Tradition von nationalen 

Baustoffzulassungen, insbesondere in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, 

Belgien, Spanien und dem Vereinigten Königreich. Diese nationalen Systeme 

dienten einerseits der Zulassung von nicht genormten Baustoffen, andererseits 

enthielten sie auch konkrete Hinweise über die Verwendung der betreffenden 

Baustoffe, wie sie in Produktnormen üblicherweise nicht enthalten sind. 

Durch die Richtlinie 106/89/EWG wurde als Basis für die CE-Kennzeichnung von 

Bauprodukten neben Normen (harmonisierte europäische Normen) auch eine 

europäische Baustoffzulassung eingeführt (Europäische technische Zulassung – 

ETZ). Allgemein wurde erwartet, dass diese ETZ die verschiedenen nationalen 

Baustoffzulassungssysteme ersetzen wird. Tatsächlich bestehen jedoch auch 

zwanzig Jahre nach Inkrafttreten der Bauproduktenrichtlinie weiterhin diese 

nationalen Baustoffzulassungen, da durch die europäische Harmonisierung zwar die 

technischen Parameter und die Prüfmethoden für Bauprodukte europaweit 

vereinheitlicht wurden, nicht jedoch die bautechnischen Vorschriften (Anforderungen 

an Bauwerke) der Bauordnungen in den einzelnen Mitgliedstaaten, aus denen sich 

die tatsächlichen Verwendungsbestimmungen ableiten lassen. Die ursprüngliche 

Erwartung, dass durch die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nicht nur deren 

Vermarktung, sondern auch deren Verwendung in ganz Europa vereinheitlicht würde, 

konnte deshalb nicht erfüllt werden. Zwar können CE-gekennzeichnete Bauprodukte 

in ganz Europa frei auf den Markt gebracht werden, sie dürfen jedoch nicht überall in 

gleicher Weise verwendet werden. Die in der CE-Kennzeichnung fehlende 

Festlegung der Verwendungsbestimmungen wird in jenen Mitgliedsstaaten, in denen 

es nationale Baustoffzulassungssysteme gibt, weiterhin durch diese geregelt.  

Aufgrund der Diskrepanz zwischen dem ursprünglichen Anspruch der europäischen 

Harmonisierung durch die Bauproduktenrichtlinie einerseits und der praktischen 

Handhabung andererseits wurden Klagen der Baustoffhersteller laut, dass es durch 

dieses System de facto zu Handelsbarrieren kommt. Dabei stand nicht die Tatsache 

der Verwendungszulassungen als solche im Vordergrund der Kritik, sondern die 

damit verbundenen und oft als willkürlich empfundenen Zeitverzögerungen und 

hohen Kosten. 

Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass die Richtlinie 106/89/EWG die an sie 

gestellten Erwartungen auch nach zwanzig Jahren nicht erfüllen hatte können, wurde 
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die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 erlassen. Doch auch die Verordnung (EU) Nr. 

305/2011 konnte die vielfach gehegte Erwartung, die europäische Harmonisierung 

zukünftig auch auf die Verwendungsbestimmungen für Bauprodukte auszuweiten, 

nicht erfüllen. 

In Österreich gibt es als nationale Kennzeichnung von Bauprodukten das durch die 

landesrechtliche Umsetzung der „Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die 

Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten“ eingeführte ÜA-Zeichen sowie die 

auf der „Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Zusammenarbeit im 

Bauwesen“ basierende „österreichische technische Zulassung“ (ÖTZ). Mit der ÖTZ 

gibt es somit auch in Österreich bereits eine nationale Baustoffzulassung, allerdings 

zeichnet sich diese durch folgende Nachteile aus: 

 Die ÖTZ führt nicht zum ÜA-Zeichen, weshalb Bauprodukte, die von den 

für ÜA-pflichtige Bauprodukte geltenden Normen abweichen, von der ÜA-

Kennzeichnung ausgeschlossen sind. 

 Die ÖTZ besteht aus zwei Teilen, deren erster Teil aus einer technischen 

Beschreibung des Produktes einschließlich der Leistungsmerkmale und 

der Prüfbestimmungen besteht, und deren zweiter Teil die jeweiligen 

Verwendungsbestimmungen der Rechtsvorschriften jenes Bundeslandes 

beinhaltet, in dem die Zulassung erteilt wurde (vgl. Art. 19 Abs. 3 der 

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Zusammenarbeit im 

Bauwesen). Damit ist der zweite Teil der ÖTZ und somit die ÖTZ als 

solche de facto nicht eine österreichweite Zulassung, sondern eine 

Landeszulassung. 

 In der Praxis werden ÖTZ nur mehr in einem einzigen Bundesland erteilt. 

 Österreichische technische Zulassungsstellen sind bei den Ämtern der 

Landesregierung eingerichtet. Da die Aufgabe der ÖTZ nicht dem OIB 

übertragen wurde, ist eine Abstimmung und insbesondere eine 

gegenseitige Anerkennung mit den Baustoffzulassungen anderer 

Mitgliedsstaaten schwer möglich. 

 

Mit der Einführung einer neuen, nationalen „bautechnischen Zulassung“ (BTZ) als 

Ersatz für die bestehende ÖTZ sollen folgende Ziele erreicht werden: 

 Festlegung, für welche Verwendungszwecke ein CE-gekennzeichnetes 

Bauprodukt aufgrund der in der CE-Kennzeichnung deklarierten Leistung 
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entsprechend den bautechnischen Bestimmungen in Österreich verwendet 

werden darf, sofern eine solche Festlegung für ein bestimmtes Bauprodukt 

erforderlich ist. 

 Leistungsfeststellung und Festlegung von Verwendungsbestimmungen für 

Bauprodukte, für die keine CE-Kennzeichnung möglich ist, und die von den 

für das ÜA-Zeichen geltenden Bestimmungen abweichen (innovative 

Bauprodukte, für die es noch keine Normen oder Richtlinien gibt). 

 Einführung einer österreichischen Zulassung, die als gleichwertig zu einer 

nationalen Zulassung anderer Mitgliedsstaaten (z. B. bauaufsichtliche 

Zulassung in Deutschland) angesehen werden kann. Dadurch könnten 

österreichische Hersteller von Bauprodukten über das Instrument der 

gegenseitigen Anerkennung bei der Vermarktung ihrer Produkte in 

anderen Mitgliedsstaaten entlastet werden, wo sie derzeit teilweise auf 

nicht unbeträchtliche Barrieren bei der Verwendung stoßen. Durch eine 

gegenseitige Anerkennung würde sich eine Antragstellung im Ausland 

erübrigen.  

 

Art. 21 bestimmt, wann eine Bautechnische Zulassung auszustellen ist. Gemäß Art. 

21 Abs. 3 ist der Antrag auf Bautechnische Zulassung zurückzuweisen, wenn die 

Zulassungsstelle feststellt, dass das Bauprodukt keine Auswirkungen auf die 

Leistung des Bauwerks im Hinblick auf die Grundanforderungen an Bauwerke zu 

erfüllen hat oder auf Grund des Standes der technischen Wissenschaften keine 

Notwendigkeit für eine Bautechnische Zulassung gegeben ist. Dies kann erfolgen, 

weil das Bauprodukt ohnedies genormt ist, oder das Bauprodukt ist so „banal“, dass 

eine Bautechnische Zulassung nicht erforderlich ist. 

In die Rechte Dritter (zB Urheber- oder Patentrechte) wird durch die Bautechnische 

Zulassung nicht eingegriffen (Art. 21 Abs. 6). 

 

Zu Art. 24: 

Bauprodukte, die die CE-Kennzeichnung tragen, jedoch die in der 

Leistungserklärung erklärte Leistung nicht erbringen, dürfen bereits aufgrund der 

Verordnung (EU) Nr. 305/2011, nicht auf dem Markt bereitgestellt werden (siehe z. B. 

Art. 56 Abs. 5 lit. a der Verordnung (EU) Nr. 305/2011). 
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Dass von den Mitgliedstaaten bestimmte Anforderungen an die erklärten Leistungen 

gestellt werden können, ergibt sich aus Art. 8 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 

305/2011 (insbesondere letzter Satz). 

Aus Art. 6 Abs. 3 lit. e der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ergibt sich wiederum, dass 

alle wesentlichen Merkmale des Bauprodukts in der Leistungserklärung deklariert 

werden müssen, die sich auf den Verwendungszweck beziehen, für den im jeweiligen 

Mitgliedstaat, wo das Bauprodukt auf dem Markt bereit gestellt wird, Bestimmungen 

vorhanden sind. In Österreich wird dies in der Baustoffliste ÖE festgelegt. 

Bauprodukte, für die nicht alle wesentlichen Merkmale deklariert sind, die in der 

Baustoffliste gefordert werden, dürfen demnach nicht nur nicht verwendet werden, 

sondern auch nicht auf dem Markt bereit gestellt werden, da die Leistungserklärung 

nicht den Bestimmungen des Art. 6 Abs. 3 lit. e der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

entspricht. 

 

Zu Art. 25 bis 31: 

Diese Artikel entsprechen im Wesentlichen den entsprechenden Artikeln der 

bestehenden Vereinbarungen. Die „Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die 

Zusammenarbeit im Bauwesen (Umsetzung der EG-Bauproduktenrichtlinie)“ sowie 

die „Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Regelung der Verwendbarkeit von 

Bauprodukten“ treten außer Kraft. 

 

Zum Anhang: 

Der Anhang entspricht im Wesentlichen dem Anhang der Vereinbarung gemäß Art. 

15a B-VG über die Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten. 

 

 

Die Vereinbarung wurde von den jeweiligen Landeshauptleuten bzw. der 

Landeshauptfrau unterzeichnet. Die Vereinbarung bedarf der Umsetzung in das 

Landesrecht. Die Vereinbarung ist von der Landesregierung und dem Landtag 

gemäß Art. 44 Abs. 1 NÖ Landesverfassung 1979 – NÖ LV 1979, LGBl. 0001-19, zu 

genehmigen. 
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Die NÖ Landesregierung beehrt sich daher, den 

 

Antrag 

 

zu stellen: 

 

Der Hohe Landtag wolle die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die  

Zusammenarbeit im Bauwesen sowie die Bereitstellung von Bauprodukten 

auf dem Markt und deren Verwendung genehmigen. 

 

  

                                                     NÖ Landesregierung 

R o s e n k r a n z  

Landesrätin 


